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04.07.2007 

 

Initiativantrag zur Rechtssicherheit beim Abschluss von Arbeitsverträgen im 

Schulaufsichtsbereich des Staatlichen Schulamts für den Kreis Bergstraße und den 

Odenwaldkreis. 

 
 
Bezug: Urteil des Verwaltungsgerichtshofes in Mannheim bezüglich der Personalie Michael 
Csaszkoczy. 
 
 
Der VGH-Mannheim hat mit seinem Urteil eine neue Sachlage geschaffen, die auch für die 
hessischen Schulbehörden Konsequenzen haben muss. 
 
Der VGH hatte im März festgestellt, die baden-württembergischen Behörden hätten die 
Übernahme des 36-Jährigen in den Schuldienst 2004 zu Unrecht abgelehnt und das Land 
aufgefordert, unter Beachtung des Urteils erneut über dessen Einstellung zu entscheiden. Die 
ihm zur Last gelegten Vorwürfe seien nicht geeignet, Zweifel an dessen Verfassungstreue zu 
begründen, so der VGH. 
 
Der mit Herrn Csaszkoczy durch das Staatliche Schulamt Bergstraße / Odenwald 
abgeschlossene Arbeitsvertrag für die Martin-Buber-Schule Heppenheim wurde durch das 
HKM – ohne eigenes Verfahren -  mit dem Verweis auf die Bedenken der baden-
württembergischen Einstellungsbehörden zurückgezogen. Der VGH hat diese Bedenken für 
unrechtmäßig erklärt. Das Land Baden-Württemberg hat dieses Urteil nicht angefochten. 
Damit sind logischerweise auch die Bedenken der Hessischen Behörden gegen eine 
Ausführung des Vertrages hinfällig. 
 
Es ist nicht hinnehmbar, dass rechtskräftige Urteile, die für die Gestaltung von 
Arbeitsverträgen von Beschäftigten im Aufsichtsbereich des Schulamtes 
Bergstraße/Odenwald Bedeutung haben, einfach ignoriert werden. 
 
Um Rechtssicherheit beim Abschluss von Arbeitsverträgen zu schaffen stellt der GPRLL 
daher den Antrag, Herrn  Csaszkoczy auf der Basis des bekannten Vertrages umgehend ein 
Einstellungsangebot zu machen. 
 
 
Entwurf: N.Faber 


